
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/1/15 2Ob289/69
(2Ob346/69), 2Ob180/72, 2Ob232/71

(2Ob233/71)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1970

Norm

ABGB §1070

ABGB §1304 A1

Rechtssatz

Die Schadensminderungsp2icht wird durch Nichtverwendung eines vom Kaskoversicherer ausbezahlten Betrages zur

Deckung von Sachschäden auch dann verletzt, wenn der Geschädigte diesen Betrag an den Vorbehaltseigentümer

abführen muß.

Entscheidungstexte

2 Ob 289/69

Entscheidungstext OGH 15.01.1970 2 Ob 289/69

2 Ob 232/71

Entscheidungstext OGH 13.04.1972 2 Ob 232/71

Vgl; Beisatz: Wendet sich der Geschädigte an seinen Kaskoversicherer, der ihm seinen Schaden ersetzt, so ist

insoweit gemäß § 67 VersVG der Anspruch über gegangen; weitere, nach diesem Ersatz entstandene

Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger sind daher insoweit von diesem nicht mehr zu vertreten. (T1)

Veröff: SZ 45/48

2 Ob 180/72

Entscheidungstext OGH 30.11.1972 2 Ob 180/72

Zweiter Rechtsgang zu 2 Ob 289/69
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